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Das neue Gesetz nennt explizit die 
Einbindung von selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen von Personen, 
die ehrenamtlich in der Kinder- und 
Jugendhilfe tätig sind, Adressat*innen 
der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
Selbsthilfekontaktstellen (vgl. NAKOS 
INFO 125 S. 30-33). Zu selbstorgani-
sierten Zusammenschlüssen können 
laut der amtlichen Gesetzesbegrün-
dung unter anderem Jugendverbände, 
Zusammenschlüsse von Careleavern 
(Personen, die eine Pflegefamilie oder 
Einrichtung der stationären Jugendhil-
fe verlassen haben) und Gruppen von 
Pflegeeltern gehören.
Zwischen dem 16. Juni und dem 12. 
Juli 2022 führte die NAKOS eine bun-
desweite Befragung bei Selbsthilfe-
kontaktstellen durch, in der auch nach 
ihren jeweiligen Berührungspunkten 
mit dem neuen Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz gefragt wurde. Von 
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Ziel des im Juni 2021 in Kraft getretenen Kinder- und Jugendstärkungs gesetz 
(KJSG) ist unter anderem eine stärkere Einbeziehung von Kindern und Jugend-
lichen in Entscheidungsprozesse der öffentlichen Jugendhilfe „… insbesonde-
re zur Lösung von Problemen im Gemeinwesen oder innerhalb von Einrichtun-
gen“ (§ 4a(2)). Vor allem Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstüt-
zungsbedarf sollen durch neu verankerte Anlaufstellen mehr Gehör finden, ihre 
Interessen in selbstorganisierten Zusammenschlüssen vertreten können und 
so an Entscheidungen beteiligt werden, die sie betreffen.

203 Selbsthilfekontaktstellen, die 
an der Befragung teilgenommen hat-
ten, gaben 23 Selbsthilfekontaktstel-
len an, in ihrer Arbeit bereits mit der 
Umsetzung des KJSG in Berührung ge-
kommen zu sein.
Zwei Selbsthilfekontaktstellen gaben 
an, im Jugendhilfeausschuss vertreten 
zu sein. Dies entspricht der Änderung 
von Paragraph 71, nach dem selbst-
organisierte Zusammenschlüsse von 
Personen, die in der Kinder- und Ju-
gendhilfe eingebunden sind, sowie 
Selbsthilfekontaktstellen als beraten-
de Mitglieder in dem Ausschuss inte-
griert werden sollen.
Nach Paragraph 78 sollen die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe eben-
falls die Bildung von Arbeitsgemein-
schaften zur Abstimmung von Maß-
nahmen mit selbstorganisierten Zu-
sammenschlüssen anstreben. Drei 
der Selbsthilfekontaktstellen gaben 
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an mit anderen Einrichtungen zusam-
menzuarbeiten, so zum Beispiel mit 
Fachberatungen, dem Bezirksamt so-
wie dem Sozialen Dienst des Landrats-
amts.
In der Befragung erwähnten die 
Selbsthilfekontaktstellen noch andere 
Berührungspunkte mit dem allgemei-
nen Thema der Kinder- und Jugend-
hilfe: Zwei Selbsthilfekontaktstellen 
nannten in diesem Zusammenhang 
konkrete Projekte, in denen sie sich 
um die Gesundheit und Aufklärung 
von Kindern und Jugendlichen bemü-
hen. Im Rahmen des Braunschweiger 
Projekts „Kontextcheck“ wurde 2021 
eine Bedarfsanalyse zur Verbesserung 
der psychischen Gesundheit von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
durchgeführt, um die Versorgungs- 
und Präventionsangebote auf kommu-
naler Ebene zu analysieren und strate-
gisch zu verbessern. Im Rahmen des 
Projekts „Saftbar – wir mixen, was uns 
verbindet“ macht die Selbsthilfekon-
taktstelle Bautzen präventiv in Schu-
len auf Alkoholsucht aufmerksam.
Zwei Selbsthilfekontaktstellen äußer-
ten Überlegungen, Selbsthilfegruppen 
für Kinder und Jugendliche zu initiie-
ren, so zum Beispiel Gruppen für Kin-
der und Jugendliche, die von häusli-
cher und sexueller Gewalt betroffen 
sind. Ebenso nannte eine Kontaktstel-
le erste Überlegungen für neue Selbst-
hilfegruppen speziell für Pflegeeltern 
und Careleaver. Eine Selbsthilfekon-
taktstelle gab an, das örtliche Jugend-
amt über die Möglichkeiten junger 
Selbsthilfe sowie bestehende Angebo-
te für Eltern-Kind-Selbsthilfegruppen 

zu informieren. Zwei Selbsthilfekon-
taktstellen beschäftigen sich in regi-
onalen und landesweiten Arbeitskrei-
sen mit dem KJSG.
Auch wenn in der NAKOS-Befragung 
nur wenige Angaben zu den Berüh-
rungspunkten mit dem KJSG gemacht 
wurden, sind dies fruchtbare Ansätze 
für dieses neue Arbeitsfeld der Selbst-
hilfekontaktstellen. Leider wurden im 
Gesetz keine konkreten Handlungs-
empfehlungen für die Einbeziehung 
von Betroffenenvertretungen gemacht. 
Die NAKOS hat sich vorgenommen 
die Entwicklungen weiter zu verfol-
gen, Kooperationen mit Betroffenen-
vertretungen aus der organisierten 
Selbsthilfe aufzubauen und den bun-
desweiten Austausch zwischen den 
Selbsthilfekontaktstellen zur Umset-
zung des KJSG zu fördern. |
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